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Der Burgermeister

Amt fur Stadtplanung, Umwelt und Verkehr Sitzungsdrucksache Nr. 196/2003
-6ffentliche Sitzung-

Beschlussvorlage

TOP: Aufhebung des Fluchtlinienplans Nr. 115 "Friedhofstraf3e";
Auslegungsbeschluss

Vorgesehene Beratungsfolge: Termine:

Planungs- und Umweltausschuss 23.07.2003

Beschlussvorschlag:

Der Fluchtlinienplan Nr. 115 ,Friedhofstralle“ ist gem. § 3 (2) des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141), zuletzt geandert durch Arti-
kel 12 des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie, der 1VU-Richtlinie
und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27.07.2001 (BGBI. S. 1950) mit der
Begriindung auf die Dauer eines Monats 6ffentlich auszulegen.

Finanzielle Auswirkungen:

Einmalige Ausgaben: €
Lfd. jahrliche Ausgaben: €
Deckung: HHSL.

Grundlage der Aufgabe:

Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe. Die Durchfihrung der Aufgabe erfolgt auf der
Grundlage des Aufstellungsbeschlusses zur Aufhebung des Fluchtlinienplanes Nr. 115 Fried-
hofstralle.




Begrundung:

Die Firma Ernst Piepenstock GmbH & Co. KG beabsichtigt, ihre Handelstatigkeit um
eine weitere Automarke zu erweitern und bendtigt hierfur zusétzliche Ausstellungs- und
Prasentationsflachen, die unter den Arkaden der Gustav-Adolf-StralRe sowie auf der
Stral3e selbst realisiert werden sollen. Daher méchte die Firma Piepenstock den Teilab-
schnitt der Gustav-Adolf-Stral3e zwischen Lutherstra3e und Friedhofstral3e erwerben.
Aus stadtebaulicher und verkehrlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Ein-
ziehung und Veraul3erung des betreffenden Teilabschnittes der Gustav-Adolf-Stral3e.
Planungsrechtliche Voraussetzung hierfir ist die Aufhebung des Fluchtlinienplans Nr.
115 ,Friedhofstral’e”. Um eine oOffentliche Nutzbarkeit von Parkplatzen in diesem Be-
reich der Gustav-Adolf-StralRe Ubergangsweise zu gewahrleisten, ist eine entsprechen-
de vertragliche Regelung mit der Firma Piepenstock fur einen Zeitraum von funf Jahren
beabsichtigt.

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.04.2003 den Aufstel-
lungsbeschluss zur Aufhebung des Fluchtlinienplanes Nr. 115 ,Friedhofstral3e” gefasst.
Eine frihzeitige Burgerbeteiligung gemal § 3 (1) BauGB ist durchgefihrt worden. Das
Protokoll der Burgeranhorung ist als Anlage beigefiigt. Die vorgebrachten Anregungen
werden derzeit geprift. Eine Umweltvertraglichkeitsprifung bzw. eine Vorprifung ist
nicht erforderlich, da ein Eingriff in Natur und Landschatft nicht begriindet wird.

Lidenscheid, den  .August 19

In Vertretung:

Theissen
Beigeordneter



	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Text4
	Sachverhalt
	Anlage

